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Die Regelung des § 5 Abs. 4, Satz 2 Trink-
wV 200 schreibt vor, dass in Leitungsnet-
zen oder Teilen davon, in denen die mikro-
biologischen Anforderungen nur durch 
Desinfektion eingehalten werden können, 
eine hinreichende Desinfektionskapazität 
an freiem Chlor oder Chlordioxid vorge-
halten werden muss. Diese Vorschrift darf 
nicht nur auf den Normalfall der Trinkwas-
serversorgung bezogen werden, weil sie 
auch außergewöhnliche Vorkommnisse 
oder Notfälle, die nach § 9 in Verbindung 
mit § 6 Abs. 6 TrinkwV 200 zu bewerten 
sind, mit einschließt. 

Hierzu gibt die Trinkwasserkommissi-
on folgende Empfehlung:

. Außergewöhnliche Vorkommnisse 
(oder Notfälle) im Sinne dieser Empfehlung 
sind z.B. Rohrbrüche, Lecks, Rücksaugen 
aus Kundenanlagen u. Ä.. Den damit verbun-
denen mikrobiellen Kontaminationen des 
Leitungsnetzes oder von Teilen davon kann 
durch Kombination z. B. folgender techni-
scher Maßnahmen begegnet werden:

F Absperrung des betroffenen Ab-
schnitts, wie dies z. B. bei Rohrbrü-
chen praktiziert wird;

F Spülung mit großen Mengen Wassers;
F örtlich begrenzte Desinfektion aus mo-

bilen Anlagen.

Welche Maßnahmen sinnvoll sind, kann 
nur nach Betrachtung des Einzelfalls beur-
teilt werden.

2. Unter „Vorhalten“ einer hinreichen-
den Desinfektionskapazität im Sinne von 
§ 5 Abs. 4 TrinkwV 200 ist nicht nur die 
chemische Desinfektionskapazität im Lei-

tungsnetz, sondern auch die technische 
Desinfektionskapazität, nämlich die stän-
dige Bereitstellung von Einrichtungen, Ge-
räten, Chemikalien und Personal zu verste-
hen, um im Wasserwerk oder am Ort des 
Bedarfs sachgemäß nach den Umständen 
des Einzelfalls hinreichende Mengen an 
Chlor zum Wasser dosieren zu können.

Auch Grundwasserwerke, die norma-
lerweise kein Chlor oder Chlordioxid vor 
Abgabe in das Leitungsnetz zum Wasser 
dosieren, müssen die erforderlichen Ein-
richtungen, Geräte und Chemikalien so-
wie ausgebildetes Personal vorhalten, um 
bei außergewöhnlichen Vorkommnissen 
angemessen reagieren zu können.

Wasserversorgungsunternehmen (WVU) 
können zur Kostenersparnis solche Anla-
gen im Verbund mit anderen WVU vorhal-
ten oder von einem kompetenten Dienstleis-
tungsunternehmen ständig bereitstellen las-
sen.

3. Unter Umständen muss zur Desin-
fektion von Wasser nach oder bei außerge-
wöhnlichen Vorkommnissen eine Chlor-
konzentration von mehreren mg/l Cl2, in 
besonderen Fällen bis zu 6 mg/l Cl2, er-
reicht werden können. Dabei ist zu beach-
ten, dass die Wirksamkeit von Chlor bei 
pH-Werten über 7,5 rasch nachlässt, weil 
dann nicht mehr die wirksame HOCl-Spe-
zies (unterchlorige Säure), sondern die 
weit weniger wirksame OCl−-Spezies (Hy-
pochlorit-Anion) überwiegt.

Die Vorhaltung von Anlagen zur Dosie-
rung von Chlordioxid wird für eine Desin-
fektion nach oder bei außergewöhnlichen 
Vorkommnissen nicht empfohlen, weil 
aus den Mengen, die für eine hinreichen-

de chemische Desinfektionskapazität im 
Leitungsnetz in solchen Fällen erforder-
lich wären, zu hohe Konzentrationen des 
toxischen Chlorits (ClO2

−) entstünden.
4. Eine Bewertung von mikrobiologi-

schen Kontaminationen bei oder nach au-
ßergewöhnlichen Vorkommnissen ist nach 
§ 9 TrinkwV 200 unerlässlich, wenn die 
nach § 5 Abs. 2 festgesetzten Grenzwerte 
(Grenzwerte der mikrobiologischen Para-
meter) vermutlich nicht eingehalten werden 
können. Dies hat zur Folge, dass den Vor-
schriften des § 5 Abs. 4 über die Vorhaltung 
einer hinreichenden Desinfektionskapazität 
Vorrang vor den Vorschriften des §  Trink-
wV 200 einzuräumen ist. Deshalb müssen 
nach ausreichender Bewertung der Umstän-
de von außergewöhnlichen Vorkommnis-
sen durch das Gesundheitsamt auch weit hö-
here Konzentrationen an Chlor oder Chlor-
dioxid vorübergehend im Trinkwasser ein-
gestellt werden, als es nach §  TrinkwV für 
den Normalfall zulässig wäre, wenn sonst 
eine hinreichende chemische Desinfektions-
kapazität im Wasser nicht erreicht werden 
könnte. Die Konzentrationen von Desinfek-
tionsnebenprodukten dürfen in diesem Zu-
sammenhang die entspechenden Grenzwer-
te überschreiten, müssen aber in Bezug auf 
ihre gesundheitliche Bedeutung in die Ent-
scheidung über die Dauer der Maßnahme 
und die Höhe der dosierten Menge an Chlor 
oder Chlordioxid einbezogen werden.

5. Die Vorhaltung (ständige Bereitstel-
lung) von mobilen Anlagen zur Desinfekti-
on sollte mit dem Gesundheitsamt abge-
stimmt werden, um angemessene Entschei-
dungen nach § 9 TrinkwV 200 zu ermögli-
chen. 
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